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Statuten des Vereins URBAND 

Rechtsform, Zweck, Sitz und Allgemeines 
Art. 1 
Unter dem Namen URBAND besteht ein nichtgewinnorien:erter Verein gemäss den vorliegenden 
Statuten und im Sinne von Ar:kel 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

Art. 2 
Der Zweck des Vereins ist: 

• die Urner Musikszene gegen aussen zu repräsen:eren; 
• die Kommunika:on zwischen Urner Musikschaffenden zu fördern; 
• das Fördern der Urner MusiklandschaP durch die Organisa:on von Veranstaltungen; 
• der Unterhalt eines Online-AuPriSs für Urner Musiker und Konzert-Veranstalter. 

Art. 3 
Der Sitz des Vereins befindet sich in Altdorf UR. Der Verein besteht bis zu seiner Auflösung. 

Art. 4 
Als «schriPlich» gilt sowohl der Versand per Post wie auch per E-Mail. 

Organisa@on 
Art. 5 
Die Organe des Vereins sind: 

• die Generalversammlung; 
• der Vorstand. 

Art. 6 
Die MiSel des Vereins bestehen aus den ordentlichen oder ausserordentlichen Mitgliederbeiträgen, 
Zuwendungen oder Vermächtnissen, dem Erlös aus den Vereinsak:vitäten und gegebenenfalls aus 
Subven:onen von öffentlichen Stellen.  
Das GeschäPsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
Für die Verbindlichkeiten des Vereins wird mit dem Vereinsvermögen gehaPet; eine persönliche 
HaPung der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

MitgliedschaB 
Art. 7 
Die MitgliedschaP steht allen Personen und Organisa:onen offen, die ein Interesse an der 
Erreichung der in Art. 2 genannten Vereinszwecke haben. 

Art. 8 
Der Verein besteht aus: 

• Einzelmitgliedern; 
• Kollek:vmitglieder (Musikforma:on/Bands). 
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Art. 9 
Jedes Einzelmitglied und jeder Zugehörige eines Kollek:vmitglieds gilt als «dem Verein zugehörige 
Person». 

Art. 10 
BeitriSsgesuche sind per Brief, E-Mail oder Online-Formular an den Vorstand zu richten. Der 
Vorstand entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder und informiert die Generalversammlung 
darüber. 

Art. 11 
Die MitgliedschaP erlischt durch AustriS, Ausschluss aus «wich:gen Gründen» oder Todesfall bzw. 
Auflösung der Organisa:on. Der Mitgliederbeitrag für das laufende Jahr muss jedoch bezahlt 
werden. 
Verantwortlich für den Ausschluss ist der Vorstand. Die betroffene Person kann gegen diesen 
Entscheid bei der Generalversammlung Beschwerde einlegen. Werden die Mitgliederbeiträge 
wiederholt (während zwei Jahren) nicht bezahlt, führt dies zum Ausschluss aus dem Verein. 

Art. 12 
Jede dem Verein zugehörige Person hat das Recht, für eine Musikforma:on einen Online-AuPriS 
auf der URBAND-Website zu unterhalten. 
Ausserdem erhält jede dem Verein zugehörige Person Login-Daten, um auf das vereinseigene 
Intranet zuzugreifen. 

Generalversammlung 
Art. 13 
Die Generalversammlung bildet das oberste Organ des Vereins. Sie besteht aus allen Mitgliedern 
des Vereins.  

Art. 14 
Die Generalversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 
• Verabschiedung und Änderung der Statuten; 
• Wahl und eventuelle Entlassung der Vorstandsmitglieder; 
• Festlegung der Ausrichtung der Arbeit; 
• Genehmigung der Berichte, Abnahme der Jahresrechnung und Budgetbeschluss; 
• Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrags für Einzel- und Kollek:vmitglieder. 
Die Generalversammlung kann sich zu jedem Thema, das sie nicht einem anderen Organ anvertraut 
hat, äussern oder dazu aufgefordert werden. 

Art. 15 
Die Generalversammlung wird vom Vorstand mindestens 20 Tage im Voraus einberufen. Der 
Vorstand kann falls nö:g eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. 

Art. 16 
Die Generalversammlung wird vom Präsidenten/von der Präsiden:n des Vorstands oder von einem 
anderen Vorstandsmitglied geleitet.  

URBAND www.urband.ch 
Höfligasse 7, 6460 Altdorf Seite �  von �  hi@urband.ch2 4



�  

Art. 17 
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder 
gefasst. Bei S:mmengleichheit gibt der/die Vorsitzende den S:chentscheid. Sowohl Einzelmitglieder 
sowie jeder Zugehörige eines Kollek:vmitgliedes (also alle dem Verein zugehörigen Personen) haben 
je eine S:mme. 

Art. 18 
Die S:mmabgabe erfolgt durch Handerheben. Wenn mindestens fünf Mitglieder dies beantragen, 
erfolgt die Abs:mmung geheim. Eine S:mmabgabe durch Stellvertretung ist nicht möglich. 

Art. 19 
Die Generalversammlung triS mindestens einmal jährlich nach Einberufung durch den Vorstand 
zusammen. 

Art. 20 
Die Tagesordnung der jährlichen (sprich ordentlichen) Generalversammlung umfasst: 
• den Bericht des Vorstands über die Vereinsak:vitäten im vergangenen Jahr; 
• den Austausch oder Entscheid über die zukünPige Entwicklung des Vereins; 
• die Berichte des Kassiers bzw. der Kassierin; 
• die Wahl der Vorstandsmitglieder; 
• andere Vorschläge (Varia). 

Art. 21 
Der Vorstand muss jeden von einem Mitglied mindestens 10 Tage im Voraus schriPlich 
eingereichten Vorschlag auf die Tagesordnung der Generalversammlung aufnehmen. 

Art. 22 
Eine ausserordentliche Generalversammlung findet auf Einberufung des Vorstands oder auf 
Verlangen von einem FünPel der Mitglieder staS. 

Vorstand 
Art. 23 
Der Vorstand ist für die Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung 
zuständig. Er leitet den Verein und ergreiP alle nö:gen Massnahmen, um den Vereinszweck zu 
erreichen. Der Vorstand entscheidet in allen Fragen, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung 
vorbehalten sind. 

Art. 24 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die jeweils für ein Jahr von der 
Generalversammlung gewählt werden.  Der Vorstand kons:tuiert sich selbst. Der Vorstand trio sich 
so oP, wie es die GeschäPe des Vereins erfordern. 

Art. 25 
Der Verein wird durch die Kollek:vunterschriP des Präsidenten/der Präsiden:n und eines weiteren 
Vorstandsmitgliedes verpflichtet. 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Art. 26 
Die Aufgaben des Vorstands sind: 
• Ergreifen der nö:gen Massnahmen zur Erreichung der Vereinszwecke; 
• Einberufung von ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlungen; 
• Entscheid über die Aufnahme und den AustriS sowie den allfälligen Ausschluss von Mitgliedern; 
• Kontrolle der Einhaltung der Statuten, Verfassen von Reglementen sowie Verwaltung des 

Vereinsvermögens. 

Art. 27 
Der Vorstand darf Ausgaben von bis zu 3’000 Franken eigenständig tä:gen, sofern sie dem 
Vereinszweck nach Art. 2 entsprechen. 

Art. 28 
Der Vorstand ist für die Buchführung des Vereins zuständig. 

Art. 29 
Der Vorstand ist für die Einstellung und eventuelle Entlassung der bezahlten und der freiwilligen 
Mitarbeitenden des Vereins zuständig. Zeitlich begrenzte AuPräge kann der Vorstand an alle 
Vereinsmitglieder oder auch an Externe vergeben. 

Art. 30 
Der Vorstand arbeitet auf ehrenamtlicher Basis. 

Statuten, Auflösung und Vermögen 
Art. 31 
Änderungen an diesen Statuten müssen von der Generalversammlung mit ZweidriSelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

Art. 32 
Die Auflösung des Vereins wird von der Generalversammlung beschlossen und erfordert eine 
ZweidriSelmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

Art. 33 
Das Vermögen des Vereins ist zweckgebunden. Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an 
eine andere KörperschaP mit ähnlicher Zwecksetzung. 

Diese Statuten wurden von der Gründungsversammlung am 5. August 2018 in Altdorf UR 
angenommen. 

Im Namen des Vereins 

Der Präsident      Der Vizepräsident 
MaSeo Gisler      Max Wipfli
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